
Vorlage 07/2/01

Sitzung des Regionalrates am 07.06.2001 in Schmallenberg

TOP 9              : Übersicht über den künftigen Verfahrensablauf  bei der Aufstellung
der gesetzlichen Bedarfs- und Ausbaupläne des Bundes und des
Landes sowie der Förderprogramme für den kommunalen
Straßenbau
- Information

Berichterstatter  : Abteilungsdirektor Eickhoff

Bearbeiter          : Oberregierungsbaurat Siemer

Beschlussvorschlag:

Der Regionalrat nimmt das Programm entsprechend der Vorlage und die Darstellung des
Verfahrens zur Kenntnis.

Bezirksregierung Arnsberg
Geschäftsstelle des Regionalrates
E-Mail-Adresse:  geschaeftsstelle.regr@bezreg-arnsberg.nrw.de

Tel.: 02931/82-2341, 2324 od. 2839 Fax.: 02931/82-3427 od. 4968



Begründung

I.     Stadtverkehrsförderung NRW – Kommunale Straßen und Radwege

1. Vorbemerkungen

Nach § 7 Abs. 4 LPlG in der durch das 2. ModernG geänderten ab dem 01.01.2001 gelten-

den Fassung beschließt der Regionalrat auf der Grundlage

- des Landesentwicklungsprogrammes,

- des Landesentwicklungsplanes,

- der integrierten Gesamtverkehrsplanung

- und der Gebietsentwicklungspläne

über die Vorschläge der Region für die jährlichen Förderprogramme für den kommunalen

Straßenbau.

2. Förderbereiche:

verkehrswichtige innerörtliche Straßen, Zubringerstraßen, Radwege.

3. Rechtsgrundlagen:

sind das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und die Förderrichtlinien Stadtverkehr.

4. Schwerpunkte der Förderung:

Programmteil Kommunaler Straßenbau (GVFG):

• Straßenumbauten zur Verbesserung der funktionalen Nutzbarkeit

• Strukturverbesserungen durch innerörtliche Entlastungsstraßen und ortsnahe

Umgehungsstraßen

• Kostenanteile nach Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) und Wasserstraßenge-

setz (WaStrG)

• Radwege an verkehrswichtigen innerörtlichen Straßen / Schulwegsicherung

• Fahrradstationen

• Verkehrsleitsysteme / Parkleitsysteme

• Mitfahrerparkplätze

• Güterverkehrszentren / verbesserte Anbindung bestehender GE-Gebiete

• Lärmsanierung



Programmteil Kommunaler Radwegebau:

• Sonstige Radwege

• Radfahrstreifen, Fahrradstraßen

• Radwegwegweisung

5. Fördersätze

Regelfördersatz 75 % GVFG-Maßnahmen/Bundesmittel

80 % Komm. Radwegebau/Landesmittel

70 % Lärmsanierung (400 DM/m² passiv)/Landesmittel

Abschlag von 10 % bei finanzstarken Kommunen; Zuschlag von 10 % (ergänzende Lan-

desmittel) bei Maßnahmen in strukturschwachen Gebieten bzw. des Umweltverbundes oder

in Kombination mit ABM (max. 90%).

6. Fördervolumen

NRW 2001: 254,8 Mio. DM GVFG-Bundesfinanzhilfen zzgl. 25 Mio DM ergänzen-

de Landesmittel

24 Mio. DM Komm. Radwegebau (incl. Lärmsanierung)

BezReg Arnsberg: ca. 75 Mio. DM (keine Quotierung, bedarfsgerechte Mittelverteilung

auf die BezReg’en)

7. Förderprogramm 2001

Die für das Förderprogramm 2001 angemeldeten Maßnahmen wurden im Oktober 2000 in

den Einplanungsgesprächen zwischen dem Ministerium für Wirtschaft und Mittelstand,

Energie und Verkehr (MWMEV) und den Landschaftsverbänden abgestimmt.

Das Stadtverkehrsförderprogramm wurde Anfang April 2001 vom MWMEV genehmigt, und

wird dem Regionalrat hiermit nur zur Kenntnis gegeben (Anlage 1).

Im Programmteil Kommunaler Straßenbau (GVFG) konnten die angemeldeten Maßnahmen

weitgehend entsprechend den Vorstellungen der Antragsteller berücksichtigt werden.



Der Programmteil Kommunaler Radwegebau war hingegen wie bereits in den Vorjahren weit

überzeichnet. Allein im Bereich Westfalen-Lippe waren 112 Maßnahmen mit einem Bauvo-

lumen von ca. 52 Mio. DM angemeldet, während landesweit nur 24 Mio. DM Fördermittel zu

Verfügung stehen (incl. Lärmsanierung). Wegen des noch aus den Vorjahren bestehenden

Überhanges konnte nur ein geringer Teil der angemeldeten Maßnahmen berücksichtigt wer-

den, vorrangig Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit in Konfliktbereichen, zur Lücken-

schließung und zur Komplettierung des Netzes.

8. Förderprogramm 2002

Die Beteiligung gemäß § 7(4) LPlG erfolgt dann für die bis zum 01.06.2001 anzumeldenden

neuen Maßnahmen für das Förderprogramm 2002 (siehe Ablaufschema - Anlage 2).

II.     Gesetzliche Bedarfs- und Ausbaupläne/Jährliche Bauprogramme

1. Vorbemerkung

Nach § 7(4) LPlG in der durch das 2. ModernG geänderten ab dem 01.01.2001 geltenden

Fassung beschließt der Regionalrat auf der Grundlage

- des Landesentwicklungsprogrammes,

- des Landesentwicklungsplanes,

- der integrierten Gesamtverkehrsplanung

- und der Gebietsentwicklungspläne

über die Vorschläge der Region für die Verkehrsinfrastrukturplanung (gesetzliche Bedarfs-

und Ausbaupläne des Bundes und des Landes) sowie für die jährlichen Ausbauprogramme

für Landesstraßen.

Die Regionalräte legen für Um- und Ausbau von Landesstraßen bis zu 5 Mio. DM Gesamt-

kosten je Maßnahme nach Lage des Landeshaushalts Prioritäten fest.



2. Landesstraßenbedarfsplan/-ausbauplan

Für den Bau neuer und die wesentliche Änderung bestehender Landesstraßen wird ein

Landesstraßenbedarfsplan aufgestellt, der als Anlage dem „Gesetz über den Bedarf und

die Ausbauplanung der Landesstraßen“  beigefügt ist  (derzeit gültige Fassung vom

20.04.93).

Er enthält - unterteilt in die Dringlichkeitsstufen 1 und 2 - die langfristigen Planungen für

Landesstraßen. Die Vorhaben der Stufe 1 können planerisch bis zum Planfeststellungsbe-

schluss vorangebracht werden, die der Stufe 2 lediglich bis zur Linienabstimmung.

Unter Berücksichtigung der Vorgabe des Bedarfsplanes wird vom zuständigen Ministerium

im Benehmen mit dem Verkehrsausschuss des Landtages das mittelfristige Programm,

der Landesstraßenausbauplan, aufgestellt. Der Ausbauplan enthält diejenigen Maßnah-

men der Stufe 1, die im jeweiligen Programmzeitraum verwirklicht oder baulich begonnen

werden sollen (Stufe 1A). Dem Ausbauplan zugeordnet ist eine Planungsreserve (1 R), mit

der eine ausreichende Flexibilität des Programms sichergestellt werden soll. Die Mittelbe-

reitstellung für die einzelnen Maßnahmen erfolgt über die Jahresbauprogramme.

Eine Fortschreibung des Bedarfs-/Ausbauplanes steht aktuell nicht an (Beschluss des

Landtages vom 28.01.99). Details der Zusammenarbeit zwischen Bezirksregie-

rung/Regionalrat und dem Landesbetrieb Straßenbau werden daher erst im Vorfeld der

nächsten Fortschreibung festgelegt werden können. Das grundsätzliche Verfahren ist aber

im Ablaufdiagramm dargestellt (s. Anlage 3).

3. Jahresbauprogramm für Maßnahmen des Landesstraßenausbauplanes

Das MWMEV erwartet die Vorschläge der Regionen für das Jahresbauprogramm des Fol-

gejahres jeweils bis Ende September. Der Landesbetrieb Straßenbau wird die regionalen

Auszüge seines Vorschlagsentwurfes den Bezirksregierungen bis Ende Mai zuleiten. Die

Erarbeitung dieses Vorschlags erfolgt auf der Basis des verabschiedeten Haushaltes des

Landes für das laufende Jahr (Landesstraßenbauprogramm als Anlage zum Haushalts-

plan). Der Verfahrensablauf ergibt sich aus dem als Anlage 4 beigefügten Ablaufdia-

gramm.



In diesem Jahr wird der Landesbetrieb Straßenbau als ergänzende Information zur Aus-

gangssituation die von den Landschaftsverbänden im Jahr 2000 verabschiedeten Vor-

schläge für das Bauprogramm 2001 mit übersenden.

4. Priorisierung der Maßnahmen für Um- und Ausbau von Landesstraßen bis 5 Mio.

DM

Aufgrund der bereits im Vorjahr durch die Landschaftsverbände verabschiedeten Prioritä-

tenbeschlüsse für das Jahr  2001 besteht kein Entscheidungsbedarf mehr. Der Einsatz der

Planungsressourcen und Baumittel erfolgt im Landesbetrieb Straßenbau auf Grundlage

der beschlossenen Prioritäten.

Für die Folgejahre werden die Priorisierungsentscheidungen jeweils bis zum Ende des

Vorjahres benötigt. Zur Gewährleistung des erforderlichen Beratungszeitrahmens beab-

sichtigt der Landesbetrieb die Übersendung der regionalen Vorschlagslisten an die Be-

zirksregierungen bis Ende August. Dieser Zeitpunkt gewährleistet eine ausreichende Be-

rücksichtigung der aktuellen verkehrlichen Entwicklungen und baulichen Aktivitäten. Das

entsprechende Verfahren ist in dem als Anlage 5 beigefügten Ablaufdiagramm dargestellt.

Als ergänzende Information zur Ausgangssituation in 2001 wird der Landesbetrieb die von

den Landschaftsverbänden im Jahr 2000 verabschiedeten Prioritäten mit übersenden.

In Vertretung
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Bezirksregierung Arnsberg
Dezernat 57

Stand: 25.04.2001
Anlage 2

Landtag NRW MWMEV Bezirksregierung Antragsteller Regionalrat

A. Genereller Vorlauf

>
Festlegen der generellen Förder- 
und Einplanungskriterien

MWMEV

>

Festlegen des Finanzrahmens für 
des Jahresprogramm und das 
mittelfristige Programm

MWMEV

B. Einplanungsverfahren

bis 01. Juni Kreis,

des dem Stadt, 
Gemeinde

Baubeginn ÖPNV-Träger

voraus etc
gehenden 
Jahres

> bis August
Vorprüfung der angemeldeten 
Fördermaßnahmen bzgl. Förder-
kriterien und Förderfähigkeit

Bezirksregierung  
Dez. 57 / 58

>
Ende August/ 
Anfang Sept.

Programmgespräche: Abstimmung 
bzgl. Förderfähigkeit; Einplanungs-
vorschlag in Abstimmung mit 
mittelfristigem Programm unter 
Berück-sichtigung des verfügbaren 
Finanzrahmens

MWMEV    
Bezirksregierung  

Dez. 57 / 58                  
ggf. Antragsteller

> IV. Quartal

Erstellung von Vorhabenlisten für 
die neuen Jahresprogramme 
(IV/ÖV) unter Berücksichtigung der 
Programmgespräche und der 
mittelfristigen Programmplanung. 
Vorstellung im 
Regionalrat/Verkehrskomm.

Bezirksregierung  
Dez. 57 / 58                 

> IV. Quartal

Beratung/Beschluß über die Vorha-
benlisten der Fördermaßnahmen 
(IV/ÖV) für die neuen 
Jahresprogramme 

Regionalrat

> IV. Quartal
Weiterleitung des Regionalrats-
beschlusses an das MWMEV

Bezirksregierung  
Dez. 57 / 58

> IV. Quartal
Zusammenführung der regionalen 
Vorhabenlisten zu einem 
landesweiten Förderprogramm 

MWMEV

>

> ca. Jahresanf.
Verabschiedung des 
Landeshaushaltes des Landes 
Nordrhein-Westfalen

Landtag NRW

> ca. Jahresanf.
Zuweisung der Fördermittel für die 
jeweiligen Bezirksregierungen

MWMEV

> ca. April
Information des Regionalrates und 
der Antragsteller über das 
Förderprogramm 

Bezirksregierung  
Dez. 57 / 58

Regionalrat

C. Antragsverfahren

>
bis 01. Juni 
des dem Bau-

Kreis, Stadt

beginn voraus Gemeinde
gehenden ÖPNV-Träger

Jahres etc

> ab April
Erteilung von 
Zuwendungsbescheiden für 
Fördermaßnahmen des IV und ÖV

Bezirksregierung  
Dez. 57 / 58

Antrag für Fördermaßnahmen des 
IV und ÖV bei der Bezirksregierung

MWMEV

Förderung des kommunalen Straßenbaues / Förderung der ÖPNV-Infrastruktur

Zuständig/Federführung

Anmeldung von 
Fördermaßnahmen des 
kommunalen Straßenbaues (IV) und 
des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖV) bei der 
Bezirksregierung

ca. Jahresanf.

Verfahrensweg/-schritte

gemäß § 7Abs. 4 LPlG

>

Vorlage dem Landtag NRW zur 
Kenntnis

Fördermaßnahmen kommunaler Straßenbau und ÖPNV



Anlage 3



Bezirksregierung Arnsberg
Dezernat 57

Stand:  25.04.2001
Anlage 3

Landtag NRW
Verkehrsausschuss 

NRW
MWMEV Landesbetrieb Bezirksregierung Regionalrat

A. Genereller Vorlauf

>

Entscheidung über das Verfahren zur Fortschreibung des 
Landesstraßenbedarfsplanes und das Aufstellen des 
Landesstraßenausbauplanes und über die Methodik 
der Bewertung

MWMEV

> Unterrichtung des Regionalrates
über das Verfahren und die Bewertungsmethodik

B. Erarbeitung Regionalentwurf

>
Erfassen der Maßnahmenvorschläge für die 
Fortschreibung des Landesstraßenbedarfsplanes 

Landesbetrieb

>

>

> Zusammenstellung der Projektdaten
und Projektbewertung

> Erarbeitung eines Vorschlages zur Fortschreibung 
des Landesstraßenbedarfsplanes und zur Auf-
stellung des Landesstraßenausbauplanes

>

Übersenden der "Regionalauszüge" des Vorschlages 
zur Fortschreibung des Landesstraßenbedarfsplanes 
und zur Aufstellung des Landesstraßenausbauplanes 
an die Bezirksregierungen

Landesbetrieb

> Unterrichtung des MWMEV MWMEV Landesbetrieb

>
Erarbeitung eines "regionalen Vorschlages" auf der 
Grundlage der Vorschläge des Landesbetriebes

Bezirksregierung  
Dez. 57 / 61   

>
Vorstellung des "regionalen Vorschlages" im 
Regionalrat

Bezirksregierung  
Dez. 57 / 61   

Landesbetrieb

>

Beschluß über den "regionalen Vorschlag" zur 
Fortschreibung des Landesstraßenbedarfsplanes und 
zur Aufstellung des Landesstraßenausbau- planes

Regionalrat

>
Weiterleitung des Regionalratsbeschlusse an das 
MWMEV

Bezirksregierung  
Dez. 57 / 61   

C. Gesetzgebung / Entscheidung

>

Erarbeiten eines Gesetzentwurfes zur Fortschreibung 
des Landesstraßenbedarfsplanes auf der Grundlage 
aller "regionalen Vorschläge"

MWMEV

>
Einbringen des Gesetzentwurfes zur Fortschreibung des 
Landesstraßenbedarfsplanes in den Landtag NRW 

MWMEV

>
Verabschiedung des Gesetzes zur Fortschreibung des 
Landesstraßenbedarfsplanes

Landtag NRW

>

Erarbeiten eines Entwurfes zur Aufstellung des 
Landesstraßenausbauplanes auf der Grundlage des 
Landesstraßenbedarfsplanes und aller  "regionalen 
Vorschläge"

MWMEV

>
Einbringen des Entwurfes in den Verkehrsausschuss 
des Landtags NRW zur Herstellung des Benehmens

MWMEV

>
Benehmensherstellung über die Aufstellung des 
Landesstraßenausbauplanes

Verkehrsausschuss 
NRW

>
Bekanntmachung des Landesstraßenbedarfs-planes 
und des Landesstraßenausbauplanes

MWMEV

Bezirksregierung  
Dez. 57 / 61   

Fortschreibung des Landesstraßenbedarfsplanes

gemäß §§ 1, 2, und 6 Abs. 1  LStrAusbauG  und  § 7Abs. 4 LPlG

Verfahrensweg/-schritte

Aufstellen des Landesstraßenausbauplanes

Regionalrat
Bezirksregierung  

Dez. 57 / 61   
Landesbetrieb

Zuständig/Federführung

Information der Bezirksregierung über die 
Maßnahmenvorschläge der Region

Landesbetrieb

Landesbetrieb

Landesbetrieb

Abgabe eines fachlichen Votums an den 
Landesbetrieb zu den Maßnahmen- vorschlägen

Landesstraßenbedarfsplan und -ausbauplan



Anlage 4



Bezirksregierung Arnsberg
Dezernat 57

Stand: 25.04.2001
Anlage 4 

Landtag NRW MWMEV Landesbetrieb Bezirksregierung Regionalrat

Verkehrsausschus
s NRW

A. Genereller Vorlauf

>
Festlegen des 
Finanzrahmens und der 
Verteilungsmodalitäten

MWMEV

B. Erarbeitung Regionalentwurf

> Ende Mai

Übersenden der 
"Regionalauszüge" des 
Bauprogrammvorschlages an 
die Bezirksregierungen

Landesbetrieb

> Unterrichtung des MWMEV MWMEV Landesbetrieb

> bis Juli
Erstellen des regionalen 
Bauprogrammentwurfes

Bezirksregierung  
Dez. 57 / 61   

> September
Vorstellen des regionalen 
Bauprogrammentwurfes                           
im Regionalrat

Bezirksregierung  
Dez. 57 / 61   

Landesbetrieb

> September
Beschluss über den 
regionalen Vorschlag zum 
Bauprogramm

Regionalrat

>
 Ende 
September

Weiterleitung des 
Regionalratsbeschlusses an 
das MWMEV

Bezirksregierung  
Dez. 57 / 61   

C. Entscheidung

>

Aufstellen des 
Bauprogrammes auf der 
Grundlage aller regionalen 
Vorschläge

MWMEV

>

Weiterleiten an 
Verkehrsausschuss des 
Landtags NRW 

MWMEV

> Beratung über Bauprogramm Verkehrsausschus
s NRW

>

Verabschiedung des 
Landeshaushaltes des 
Landes Nordrhein-Westfalen

Landtag NRW

>
Bekanntgabe des 
Bauprogrammes

MWMEV

>

Zuweisung der Finanzmittel 
an den Landesbetrieb MWMEV

D. Umsetzung

>
Umsetzen des 
Bauprogrammes

Landesbetrieb

Erarbeitung eines 
Bauprogrammvorschlages

Landesbetrieb

Aufstellen des (jährlichen) Bauprogrammes

Zuständig/Federführung

für Maßnahmen des Landesstraßenausbauplanes

gemäß §§ 4 und 6 Abs. 2  LStrAusbauG  und  § 7Abs. 4 LPlG

Verfahrensweg/-schritte

> bis Mai

(jährliche) Bauprogramme 



Anlage 5



Bezirksregierung Arnsberg
Dezernat 57

Stand: 25.04.2001
Anlage 5

MWMEV Landesbetrieb Bezirksregierung Regionalrat

A. Genereller Vorlauf

>
Festlegen des Finanzrahmens 
und des 
Priorisierungsverfahrens

MWMEV

B. Erarbeitung Regionalentwurf

>
Erfassen der zu bewertenden 
Maßnahmen
Zusammenstellung der 
Projektdaten

> August

>
Ende 
August

Übersenden des Priorisie-
rungsvorschlages an die 
Bezirksregierungen

Landesbetrieb

> Unterrichtung des MWMEV MWMEV Landesbetrieb

> Oktober
Erstellen des regionalen 
Priorisierungsentwurfes

Bezirksregierung  
Dez. 57 / 61

C. Entscheidung

> Nov./Dez.
Vorstellen des Priorisie-
rungs vorschlages im 
Regionalrat

Bezirksregierung  
Dez. 57 / 61   

Landesbetrieb

> Nov./Dez.

Beschluß über die 
Priorisierung der Maßnahmen 
für  Um- und Ausbau von 
Landesstraßen (einschließlich 
Neubau von Radwegen an 
bestehenden Landesstraßen) 
bis 5,0 Mio. DM

Regionalrat

>
Dezem-
ber

Weiterleitung des 
Regionalratsbeschlusses an 
das MWMEV

Bezirksregierung  
Dez. 57 / 61   

> Jahresanfangggf. Widerspruch zu 
einzelnen Maßnahmen 

MWMEV

D. Umsetzung

>
Umsetzen der 
Priorisierungsreihungen

Landesbetrieb

gemäß § 7Abs. 4 LPlG

Erarbeitung eines 
Priorisierungsvorschlages

Priorisierung der Maßnahmen für Um- und Ausbau von Landesstraßen bis 5,0 Mio. DM

(einschließlich Neubau von Radwegen an bestehenden Landesstraßen)

Zuständig/Federführung

Landesbetrieb

Landesbetrieb

Verfahrensweg/-schritte

bis                     
August

Priorisierung Um- und Ausbau von Landesstraßen < 5,0 Mio. DM
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